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. Beiblatt z1Jt.'. Parlamentskorrespo~denz 11. Juli 1953 

A n f l! a. J e. b e e. n tw 0 r t U ~ i.. 
\. , ...' Zu der von den Abg.Dr.T 0 n eie und Genossen in der Site~ ,des 

lationalrates vom 17.Juni 1953 überreiohten Anf'rage, betreftend die Aufheb\lJlg 
4e1' Verordnung über d1~ Auskunftspflioht, teilt Bundesmi~ster für Inneres 
~ e 1 \Tl e r mit: 

Auf G~d der Verordnung über die Auskunftspiicht vom 13.Juli 1923, , , , 
DG\tt!iJohes RGBl.I S.733 (GB1.t.ö,Nr.43/1938), haben das Bundesmlnisterium fü~ 
Inneres und die von diesem mit der Preisbestimmung und Prel..überwa.ohung beauf­
tragten Beha~n und Dienststellen das Recht, in wirtschaftliche VorgänaG Ein­
blick zu nehmen und Auskünfte in wirtsQha.t'tliohen .Angelegenheiten eineuholen. 
Dieses Reoht der Prelsbeh5ibn ist eine wesentliche Voraussetzung für die Fest­
setzung reohtmässiger Preise, die Ub~rprüfung der Angemessenheit eigenverant­
wortlich ,erstell te~Preiftl9, d.ie sa.ohliohe fiberprtif\mg von Kartellvereinbarungen 
usw. WUrde den Preisbeh5rden diese BefuEUis in:f'ol~ oiner Aufhebung der Aus­
kunftspfliohtverordnung genomraen, dann k5nnte tatsächlich eine sinnvolle und 

volk4wirtscha,ftl~ck :richtige Tätigkeit. dieser Beharden nicht mehr ~wä;hrleistet 
werden. Auch der Verfassungsgcrichtshof hat u. a. in seinem Erkenntnis vom 
17.Mä.rz 1953, Zl. B 239/52/l0~ ausgesproohen, da.ss die Auskunftspflichtver­
ordnung als eine taugliche H1lfsnorm zur wirksamon Gestaltung der weiterbtn 
beibehaltenen Preisregelung ~zusehen sei. 

Abgesehen .von dieser sachlichen Notwendigkei~ des vorläufigen rechtlichen 
Fortbestandes der Auskunftspfliohtverordnung muss dara.uf' hinaewiesen werden, 
~.ss diese Xiechtsvorschrift Ginan wesentliohen Bestandteil des Preisregelungs~ 
&:ese~zes 1950 bildet, dessen einzelne Bestimmungen erst l.CtJ.slich, anlässlich 
seiner Novellierung (PreisrogQlu~sgesetznovelle 1953>', den Gog",nstand parla'" 
~eftt~isoher Bera.tungen bildeten. Ein~, übrigens nur im Wege der Gesatz€elrung 
mÖg'liche ~ufp;ebUns der Auskunftspflichtve!l."ordnung vlÜrde gleic~e1 tii eine wei­
tereNovel11erung des Prei;srelIGlungsgesetzes 1950 notwend1gmao}len. Ich sehe 
keine Veranla.ssung, äut Grund Giner Interpellation, die ap tnich npch vor der 
XUndmachung der,kl;t.UJn erst besobJ.ossenenPreisregelungsgesetznovelle 1953 €e­
~lchtGt worden ist, eine neuerliohG NovGllieruna des Preisre~elun~sgesetzes 1950 
~n d.le W~S$ zu leiten-

Schliessli.oh kann ioh nioht einsehen, wa.rum in einer Zeit, in welcher 
.o~~ den Handelaltammern die :Befugnis eingeräumt worden ist, von den Kammer­
m1l~liedern .bei SOl'ut·~~en StraffolgenAuskünfte einzuholen, Beh5rden die Aus~ 
~~tsei~h.()lung in wirtsohaftliohen Angelegenheiten bei der Erfüllllll8 hoheit­
licher Aufga.ben verwehrt werden soll. 
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